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Gutachten wird noch teurer
Bei Scheidungsverfahren wird ein landwirtschaftlicher Betrieb regelmäßig 
nach dem Ertragswert bewertet / Neues BGH-Urteil verteuert die Gebühren-
rechnung des Gutachters / Jahrestagung der Sachverständigen in Werl

M itunter denken auch Bäue-
rinnen und Landwirte, die 
viele Jahre einen Hof ge-

meinsam bewirtschaftet haben, 
über eine Trennung nach. Nicht 
nur menschlich, auch finanziell 
belastet eine Scheidung die ganze 
Familie sehr stark. Denn es geht 
unter anderem um den Vermö-
gensausgleich und Geldzahlun-
gen, die zumeist der Landwirt an 
seine Exgattin zahlen muss.
Um landwirtschaftliche Betriebe 
bei einer Scheidung zu schützen, 
wird ein Hof („Landgut“) nicht 
nach dem Verkehrswert, sondern 
dem niedrigeren Ertragswert be-
wertet. Haben Eheleute im gesetz-
lichen Güterstand (Zugewinnge-
meinschaft) gelebt, wird das An-
fangs- und Endvermögen der 
Ehegatten ermittelt. Der so errech-
nete Zugewinn ist dann zwischen 
den Eheleuten auszugleichen. 

Gutachter wird beauftragt
Doch im Einzelfall sind die Be-
rechnungen kompliziert. Deshalb 
beauftragt das zuständige Famili-
engericht (Amtsgericht) in Schei-
dungsverfahren einen landwirt-
schaftlichen Sachverständigen, 
die Ertragswerte und unter Um-
ständen die Verkehrswerte von Be-
triebsteilen, die nicht direkt zum  
Hof gehören, zu berechnen. 
Auf der Jahrestagung der landwirt-
schaftlichen Sachverständigen 
NRW in Werl wies Andreas Hor-
nung, Richter beim 3. Familiense-
nat des Oberlandesgerichtes (OLG) 
in Hamm, auf ein neues Urteil des 
Bundesgerichtshofes (BGH) zur  

Ertragswertermittlung hin (Be-
schluss vom13.April 2016,Az.XII
ZB 578/14). 
Es ging um diesen Fall: Die Betei-
ligten hatten am 6. Juli 1984 die
Ehe geschlossen. Der Scheidungs-
antrag war der Bäuerin am 23. No-
vember 2010 zugestellt worden.
Als der Landwirt 1993 den Aus-
siedlerhof seiner Eltern übernahm, 
wurde Milchvieh gehalten und 
Schweinemast betrieben. Dann 
stellte der Landwirt um auf Puten-
zucht und Pensionspferdehaltung. 
Bei Zustellung des Scheidungsan-
trages war der Betrieb organisato-

risch in die „W. Puten-
zucht KG“ einge-
bracht; darin war der 
Landwirt als Komple-
mentär zu 80 % und
sein Sohn als Kom-
manditist zu 20 % be-
teiligt. 

Nur Zinsen zählen
Der BGH bestätigte die 
Urteile der Vorinstan-
zen und sprach der 
Bäuerin die Hälfte  
des errechneten Zuge-
winns von mindestens 
250 000 € nebst Zin-
sen zu. 

InderUrteilsbegründungweist der
BGH darauf hin, dass man im Rah-
men der Ertragswertmethode nur 
auf den jeweiligen Ertrag abstellen 
könne, nicht aber auf die auf den 
Betrieb lastenden Schulden zu ih-
rem Nominalwert. Ferner dürfte 
man die Erträge aus Pachtflächen 
nicht ohne Weiteres mit denen 
gleichsetzen, die auf Eigentumsflä-
chen erwirtschaftet werden. 
Als weiteren Leitsatz führt der 
BGH Folgendes aus: Im Rahmen
des § 1376Abs. 4 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) muss über eine 
vorsorgliche Ermittlung des Ver-
kehrswertes sichergestellt werden, 

dass der Verkehrswert, der auch 
den Nominalwert der Verbindlich-
keiten berücksichtigt, niedriger 
ausfällt als der Ertragswert. 
Was bedeutet die BGH-Recht-
sprechung für die Betroffenen, die 
Familiengerichte sowie die vom 
Gericht beauftragten Sachverstän-
digen? Laut Richter Hornung wird 
es für Scheidungswillige teurer. 
Denn der Gutachter muss – falls 
sich die Eheleute nicht einver-
nehmlich auf ein Schiedsgutach-
ten verständigen – zunächst die Er-
tragswerte des Landgutes zu Be-
ginn und Ende der Ehe und 
zusätzlich die Verkehrswerte zu 
beiden Stichtagen berechnen. „In
komplizierten Scheidungsfällen 
könnte das Gutachten sogar eine 
fünfstellige Summe kosten“, hieß 
es auf der Tagung.

Was sonst noch beachten?
Auf dem Treffen wies Andreas 
Hornung auf weitere Punkte hin:

 ■ Der Richter beim Familienge-
richt hält bei Scheidungsverfahren 
alle Fäden in der Hand. Er erlässt 
den Beweisbeschluss, den der Gut-
achter befolgen muss. Der Gutach-
ter darf mit den Parteien nicht ver-
handeln. Offene Fragen muss er 
mit dem Richter klären, sonst 
droht ein Befangenheitsantrag.

 ■ Bei der Wertermittlung sollte 
der Gutachter die Bilanzen des  
Betriebes der letzten drei bis fünf 
Jahre heranziehen.

 ■ Nur für die landwirtschaftliche 
Produktion gelten die Ertragswer-
te. Für Vermögenswerte, die nicht 
direkt dem Betrieb dienen, etwa 
die PV-Anlage auf dem Stalldach, 
sind die Verkehrswerte beim Ver-
mögensausgleich maßgebend. 

 ■ Die Ertragswerte spielen nicht 
nur in Scheidungsverfahren eine 
Rolle, sie werden auch im Rahmen 
von Zuweisungsverfahren nach 
dem Grundstücksverkehrsgesetz 
(§2049 BGB) und bei der Berech-
nung von Pflichtteilsansprüchen 
der Miterben eines Landgutes he-
rangezogen. Armin Asbrand

Beiratsmitglied und Gutachter Dr. Heinz-Peter Jen-
nissen (links) und OLG-Richter Andreas Hornung 
während der lebhaften Saaldiskussion.
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150 Sachverständige in NRW
Die Landwirtschaftskammer NRW 
hat 150 Sachverständige und vier 
Probenehmer öffentlich bestellt 
und vereidigt. 37 Gutachter wurden 
2017 wieder bestellt, 7 haben ihre 
Tätigkeit meist altersbedingt einge-
stellt. Fünf Sachverständige hat die 
Kammer erstmals neu bestellt: Vera 
Lange-Stanka aus Meerbusch 
(Sachgebiet Pferdehaltung), Dr. Mi-
chael Düe aus Sassenberg (Pfer-
de), Heinrich Feldmann aus Ro-

sendahl (Aufwuchsschäden), Dr. 
Harald Schüth aus Büren (Bewer-
tung Grundstücke) sowie Marko 
Wäldchen aus Soest (Baumpflege, 
Verkehrssicherheit).
Die Liste der Sachverständigen mit 
ihren Fachgebieten finden Sie im 
Internet: www.landwirtschaftskam-
mer.nrw, Link Sachverständige. Zu-
ständig für das Sachverständigen-
wesen bei der Landwirtschaftskam-
mer NRW ist Karsten Naujoks. As

Nicht nur menschlich, auch finanziell belastet eine drohende Scheidung die 
ganze Familie auf einem Hof. Erst recht, wenn die Eheleute Kinder haben.
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